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Betreff: 
 
3. Satzung zur Änderung der Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadt Sankt Augustin 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuß empfiehlt dem Rat der Stadt Sankt Augustin folgende 
Beschlußfassung: 
 
„Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt die 3. Satzung zur Änderung der Friedhofs- 
und Bestattungssatzung der Stadt Sankt Augustin, wie in der Anlage zu dieser 
Sitzungsvorlage dargestellt.“ 
 
 
Problembeschreibung/Begründung: 
 
Seit 1990 bietet die Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadt Sankt Augustin auf dem 
Friedhof Menden (Süd) die Möglichkeit der anonymen Erdbestattung. Von diesem 
Angebot wurde bis heute in ca. 90 Fällen Gebrauch gemacht. 
 
Die Durchführung der anonymen Erdbestattung gründet sich in der Mehrzahl aller Fälle 
auf dem Wunsch der/des Verstorbenen, ihre/seine Hinterbliebenen von der Verpflichtung 
zur Grabpflege freizustellen. 
 
Es wird allerdings häufig aus Hinterbliebenenkreisen der Wunsch an die 
Friedhofsverwaltung herangetragen, die Stelle der Bestattung einer/eines Verstorbenen 
genauer zu benennen, um sich dort versammeln und der/des Betroffenen gedenken zu 
können. Da hierdurch jedoch die von der/von dem Verstorbenen gewünschte Anonymität 
unterhöhlt würde, kann dem Ansinnen der Hinterbliebenen nicht entsprochen werden. 
 
Nunmehr ist seitens kirchlicher Institutionen eine Aufforderung an die Stadt ergangen, 
eine neue Bestattungsform in die Friedhofs- und Bestattungssatzung aufzunehmen, die im 
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Hinblick auf die oben dargestellte Problematik sowohl den Interessen der Verstorbenen 
als auch den Interessen der Hinterbliebenen Rechnung trägt. Das heißt, es soll eine 
Grabform gefunden werden, die auch von Hinterbliebenen jederzeit in der Örtlichkeit 
aufgefunden werden kann, gleichzeitig aber keine Pflegeverpflichtung mit sich bringt. 
 
Der Gedanke zur Einrichtung dieser Grabstätten wird seitens der Verwaltung positiv 
aufgenommen, weswegen empfohlen wird, die auch andernorts üblichen 
Rasenreihengräber in die Friedhofs- und Bestattungssatzung aufzunehmen. Die 
Ausgestaltung dieser Grabstätten kann dem als Anlage beigefügten Vorschlag zur 
Satzungsänderung entnommen werden. 
 
Soweit der Rat der Stadt der Einrichtung dieser neuen Grabart zustimmt, wird die Gebühr 
für den Erwerb des Nutzungsrechtes mit dem Fachbereich 2 erörtert und im Rahmen von 
Beratungen der Satzungskommission „Gebühren“ vorgelegt. Die Grabstätten können dann 
zum 01.01.2002 mit Inkrafttreten einer neuen Gebührensatzung erstmals angeboten 
werden. 
 
Sofern auch künftig anonyme Erdbestattungen im Sinne der zur Zeit geltenden Satzung 
gewünscht werden, sollen diese nicht mehr ausschließlich in Menden (Süd), sondern 
zusätzlich auf den Friedhöfen Hangelar und Niederpleis (Nord) durchgeführt werden 
können. Durch eine angemessene Verteilung dieser Bestattungsform auf drei Friedhöfe 
werden die Gestaltungsmöglichkeiten der Gesamtanlage Friedhof in geringerem Umfang 
betroffen. 
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Die Maßnahme 
 hat finanzielle Auswirkungen 
 x hat keine finanziellen Auswirkungen 
 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf  DM. 
 Sie stehen im   Verw. Haushalt  Vermög. Haushalt unter der Haushaltsstelle  
 zur Verfügung. 
 Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger 

Ausgaben ist erforderlich. 
 Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt  DM, insgesamt sind  DM 

bereitzustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr  DM. 
 
 
 


